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setzes in anerkannten Ausbil­
dungsberufen auszubilden. 

2. Die Gründe, warum Jugendliche 
keine Ausbildung aufnehmen 
oder an einer begonnenen Aus­
bildung scheitern, sind differen­
ziert. Sie können z. B. in fehlen­
der Berufsreife oder Ausbil­
dungsmotivation liegen, in man­
gelnder Vorbildung oder Lei­
stungsfähigkeit, in sozialen Be­
nachteiligungen oder sozial be­
dingten Verhaltensabweichun­
gen, in die Ausbildungsfähigkeit 
beeinträchtigenden Bildungsde­
fiziten bei jungen Aussiedlern 
und Ausländern, z. B. auch in 
Sprachdefiziten. Sie können 
aber auch in Fehlentscheidun­
gen aufgrund unzureichender 
Information und Beratung, in den 
Anforderungen einer Ausbil­
dung oder in Struktur und Um­
fang von regionalem Angebot 
und regionaler Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen begründet 
sein, die vorhandene Chancen­
beeinträchtigungen verstärken. 
Häufig treffen mehrere dieser 
Ursachen zusammen. 
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Eine entscheidende Senkung 
des Anteils beruflich nicht aus­
gebildeter Jugendlicher ist des­
halb nur mit einem Bündel diffe­
renzierter Maßnahmen zu errei­
chen, die der jeweiligen Situa­
tion und den individuellen Pro­
blemlagen entsprechen. 

Der Hauptausschuß hält es des­
halb für notwendig, in die Dis­
kussion zur Verbesserung der Si­
tuation der betroffenen Jugendli­
chen folgende Überlegungen 
einzubeziehen: 
e Die Länder sollten Maßnah­

men, die zur Minderung des 
Anteils der Jugendlichen oh­
ne Schulabschluß beitragen, 
sowie berufsorientierende 
und berufsmotivierende Un­
terrichtsangebote inhaltlich 
weiterentwickeln und be­
darfsgerecht ausweiten. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die 
Qualifizierung von Lehrern 
speziell für diese Aufgaben 
sowie die Verbesserung und 
Intensivierung der Zusam-

menarbeit mit der Arbeitsver­
waltung und der örtlichen 
Wirtschaft. 
Die bewährten, von der Ar­
beitsverwaltung geförderten 
Motivierungs- und Berufsvor­
bereitungsmaßnahmen sowie 
die Berufsinformation und 
-beratung- insbesondere für 
diese Zielgruppe - sollten in­
haltlich weiterentwickelt und 
ausgebaut und aufeinander 
abgestimmt werden. 

e Betriebe, Praxen und Verwal­
tungen sollten - insbesonde­
re in den noch von Ausbil­
dungsplatzengpässen betrof­
fenen Regionen und Berufs­
bereichen - in. ihren Ausbil­
dungsanstrengungen nicht 
nachlassen und sich stärker 
für die von Ausbildungslosig­
keit besonders betroffenen 
Gruppen öffnen. Die öffentli­
che Förderung zur Bereitstel­
lung eines ausreichenden Aus­
bildungsplatzangebots sollte 
in Regionen mit noch beste­
henden Ausbild ungsplatzeng­
pässen zielgruppenspezifisch 
und bedarfsgerecht fortge­
setzt werden. 

e Um mehr Jugendliche aus 
den betroffenen Zielgruppen 
ausbilden zu können, sollten 
die Ausbildenden wesentlich 
mehr von bewährten ausbil­
dungsbegleitenden und -er­
gänzenden Hilfen und ggf. 
auch von der Möglichkeit in­
dividueller Ausbildungszeit­
verlängerung Gebrauch ma­
chen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei auch Maßnah­
men zur Verminderung von 
Ausbildungsabbrüchen und 
zur Vorbereitung auf die Ab­
schlußprüfungen zu. Das Bun­
desinstitut für Berufsbildung 
sollte die Ausbildenden da­
bei mehr als bisher durch 
spezielle Praxis- und Arbeits­
hilfen für die Ausbildung und 
die Qualifizierung von Ausbil­
dern unterstützen. Die zustän­
digen Stellen sollten die Be­
triebe über ihre Ausbildungs­
berater verstärkt auf diese 
Möglichkeiten aufmerksam 
machen. 
Die Förderprogramme für 
diese Zielgruppe, insbeson­
dere die von der Arbeitsver­
waltung nach dem Arbeitsför­
derungsgesetz geförderten 
Maßnahmen zur Berufsausbil­
dung benachteiligter Jugend­
licher müssen bedarfsge­
recht fortgesetzt und - wo es 
notwendig ist - verbessert 
und weiterentwickelt werden. 

3. Voraussetzung für die Entwick­
lung von Ausbildungsberufen ist 
wie bisher ein auf längere Sicht 
absehbarer Bedarf der Wirt­
schaft und nicht nur einzelner 
Betriebe für so Ausgebildete, 
d. h. eine konkrete und dauer­
hafte Verwertbarkeit von Ab­
schlüssen auf dem Arbeitsmarkt, 
die den Jugendlichen die Be­
schäftigungsrisiken un- und an­
gelernter Arbeitskräfte erspart 
und umfassende Weiterqualifi­
zierungsmöglichkeiten eröffnet. 

Empfehlungen des Hauptausschusses des 
Bundesinstituts für Berufsbildung zur Gestaltung 
einer Fortbildungskonzeption für Sozialstationen 
vom 19. Juni 1989 

Problembeschreibung 

In den vergangenen Jahren wurde 
in sämtlichen Bundesländern zur 
Unterstützung der häuslichen Pfle­
ge und zur Entlastung der stationä­
ren Einrichtungen der Ausbau der 
ambulanten Dienste insbesondere 

durch den Aufbau eines Netzes 
von Sozialstationen vorangetrie­
ben. Im Zusammenhang damit 
stellt sich die Frage nach den Kon­
sequenzen, die aus dieser Ent­
wicklung für die berufliche Fortbil­
dung des Personals in Sozialstatio­
nen zu ziehen sind. 
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Der überwiegende Anteil an den 
pflegerisch qualifizierten Beschäf­
tigten in ambulanten Diensten sind 
Krankenpflegekräfte und nur ein 
geringfügiger Anteil sind Alten- so­
wie Haus- und Familienpfleger/ -in­
nen. Demgegenüber kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß 
die in der Regel betagten Patienten 
von Sozialstationen auch überwie­
gend akut krank sind und dement­
sprechend krankenpflegerischer 
Versorgung bedürfen. Vor allem 
aber verfügt der größte Anteil der 
Beschäftigten in ambulanten ge­
sundheitspflegerischen Diensten 
über gar keine Ausbildung in ei­
nem Pflegeberuf und wird nur 
stundenweise beschäftigt; die mei­
sten der Pflegehilfskräfte sind 
Frauen. 

Zwar ist das vorhandene Angebot 
an beruflicher Fortbildung gene­
rell umfangreich. Allerdings ist es 
regional und trägerspezifisch sehr 
ungleich verteilt. Auch hinsichtlich 
der verschiedenen Beschäftigten­
bzw. Berufs- und Funktionsgrup­
pen bestehen z. T. erhebliche An­
gebotslücken, insbesondere für 
die Fortbildung zu Leitungsfunktio­
nen und zur Praxisanleitung sowie 
zur Nachqualifizierung für die gro­
ße Zahl der Pflegehilfskräfte ohne 
Pflegeausbildung. Ferner werden 
auch bestimmte Themen und Auf­
gaben, die allgemein und in der 
ambulanten Arbeit im besonderen 
an Bedeutung gewinnen, insbeson­
dere Themen zur Verbesserung 
der Kooperation und psychosozia­
len Orientierung sowie zur Förde­
rung von Prävention und Rehabili­
tation, bislang vernachlässigt. Im­
mer noch scheitert die Teilnahme 
an beruflicher Fortbildung vielfach 
aus arbeitsorganisatorischen und 
finanziellen Gründen. 

Der Hauptausschuß sieht es daher 
als seine Aufgabe an, bei allen Be­
eiligten auf die große Bedeutung 
der Qualifizierung des Personals in 
den gesundheits- und sozialpflege­
ischen Diensten hinzuweisen. Im 
algenden werden Empfehlungen 
ur inhaltlichen und organisatori­
chen Ausgestaltung eines Mindest­

angebots von Fortbildungsmaßnah­
en für Beschäftigte in Sozialstatio-
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nen gemacht. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß die bisherigen 
Schwerpunktsetzungen der Ein­
richtungen und Träger den aktuel­
len Bedürfnissen entsprechenden 
Fortb ildungsbedarf abdecken, so 
daß in den nachfolgenden Empfeh­
lungen besondere Themenberei­
che, Beschäftigtengruppen und 
Rahmenbedingungen zur Durch­
führung der Fortbildung herausge­
hoben werden, die bislang ver­
nachlässigt werden. 

l. Berufliche Fortbildung für 
Leitungskräfte von Sozialstationen 
Eine besondere Aufgabe für Lei­
tungskräfte von Sozialstationen 
besteht darin, über Personalpla­
nung und Dienstplangestaltung 
einerseits und über Information 
über Fortbildungsangebote, Or­
ganisation von Fortbildung und 
Motivation zur Teilnahme ande­
rerseits die Bedingungen für ein 
positives Fortbildungsklima zu 
schaffen und bei den Beschäftig­
ten die Einsicht zu vermitteln, 
daß berufliche Fortbildung zur 
besseren Bewältigung der be­
sonderen physischen und psy­
chischen Belastung ambulanter 
Arbeit notwendig ist. Vorausset­
zung ist, daß die Leitungskräfte 
für diese Aufgaben gezielt quali­
fiziert werden. 

Empfehlung: 
In Anlehnung an Fortbildungs­
kurse für Stationsleitungen (3 
Monate Vollzeitkurse bzw. ein 
Jahr lang berufsbegleitend 12 x l 
Woche Fortbildung) sind Ange­
bote zur Fortbildung für Lei­
tungsfunktionen in Sozialstatio­
nen zu entwickeln. Relevante In­
haltsbereiche für Leitungskurse 
sind insbesondere Betriebswirt­
schaft, Organisation und Mana­
gement, Recht sowie Organisa­
tion und Durchführung von EiD­
führungsfortbildung und Praxis­
anleitung sowie Grundlagen zur 
Förderung der Kooperation. 

2. Berufliche Fortbildung für 
Praxisanleiter 
Ein besonderes Problem ist die 
Praxisanleitung , z. B. für die nach 
dem Krankenpflegegesetz in So­
zialstationen auszubildenden 

Krankenpflegeschülerinnen und 
-schüler und für die Pflegehilfs­
kräfte. In Sozialstationen fehlen 
Zuständigkeiten, allgemein ver­
bindliche Konzepte bzw. Grund­
sätze für die Praxisanleitung. 
Fortbildungsvorschriften ent­
sprechend der Ausbilder-Eig­
nungsverordnung (AEVO) gibt 
es nicht. 

Empfehlung: 
Zur Verbesserung und Systema­
tisierung der Praxisanleitung ist 
berufliche Fortbildung in Anleh­
nung an die AEVO erforderlich. 
Sie umfaßt vor allem Fortbil­
dungsveranstaltungen zur päd­
agogischen Qualifizierung der 
Praxisanleiter/ -innen und die 
Befähigung zur Entwicklung von 
Anleitungskonzepten und -plänen. 

3. Einführungsfortbildung für alle 
Beschäftigten zu Beginn der 
Tätigkeit 
Die in ambulanten Diensten täti­
gen Pflegefachkräfte haben ihre 
Ausbildung und praktische Er­
fahrung in stationären Einrich­
tungen erhalten. Diese unter­
scheiden sich hinsichtlich perso­
neller Ausstattung, Arbeitsorga­
nisationen und verfügbarer Ar­
beitsmittel erheblich von der 
häuslichen Situation. Außerdem 
stellt die ambulante Betreuung 
vor Ort und je nach regionalen 
Gegebenheiten sehr unter­
schiedliche Anforderungen. 

Empfehlung: 
Eine systematische Einführungs­
fortbildung vor Aufnahme bzw. 
zu Beginn der Tätigkeit in einer 
Sozialstation soll sicherstellen, 
daß den besonderen Anforde­
rungen im ambulanten Bereich 
besser entsprochen werden 
kann. Es empfiehlt sich, daß un­
ter Berücksichtigung der unter­
schiedlichen beruflichen Vor­
qualifikationen und Arbeits­
schwerpunkte Einführungsmate­
rialien als Bestandteil eines An­
leitungskonzeptes entwickelt 
werden, in denen grundlegende 
Informationen zur Arbeit in am­
bulanten Diensten und zur Ar­
beit in der jeweiligen Sozialsta­
tion handlich dargestellt werden. 
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4. Berufliche Fortbildung zur 
Vermittlung von 
Basisqualifikationen für Laien 
Die Zahl der Pflegehilfskräfte, 
die über keine formal anerkann­
ten pflegerischen Qualifikatio­
nen verfügen, ist im Verhältnis 
zur Zahl der Fachkräfte überpro­
portional hoch. Zur Sicherstel­
lung einer qualifizierten Versor­
gung ist daher eine bessere 
Qualifizierung der Laien (insbe­
sondere Hauspflegehelferinnen, 
Zivildienstleistende und Frauen 
aus dem freiwilligen sozialen 
Jahr) unerläßlich, und zwar im In­
teresse der Patienten als auch 
zur fachlichen und persönlichen 
Stützung des betroffenen Perso­
nals. 

Empfehlung: 
Empfohlen wird eine Basisquali­
fikation in berufsbegleitender 
Form, die Kenntnisse über pfle­
gerische Grundlagen, über Er­
nährungsgrundlagen im Zusam­
menhang mit bestimmten Krank­
heitsbildern, über psychosoziale 
Grundlagen für Betreuungsauf­
gaben und über grundlegende 
Rehabilitationsaufgaben vermit­
telt. Die Qualifizierung soll inhalt­
lich so angelegt sein, daß sie auf 
bestehende staatlich anerkannte 
Ausbildungsgänge im pflegeri­
schen Bereich anrechenbar ist. 
Da die überwiegende Zahl der 
Hauspflegekräfte Frauen sind, 
sollen die Angebote zur Basis­
qualifikation auch als berufliche 
Grundkurse in Vollzeitform zur 
Wiedereingliederung von Frau­
en durchgeführt werden. 

5. Berufliche Fortbildung zur 
Verbesserung der Kooperation 
Die Kooperation innerhalb der 
Sozialstation und auch zwischen 
Sozialstation und anderen Ein­
richtungen wird dadurch er­
schwert, daß Kenntnisse und Er­
fahrungen über die Kompeten­
zen der angrenzenden Berufe 
nicht überall vorhanden sind, 
daß die tagtägliche Arbeit in der 
ambulanten Patientenversor­
gung überwiegend Einzelarbeit 
ist und daß auch die internen ar­
beitsorganisatorischen Regelun­
gen und die sozialstations- und 
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trägerspezifischen Grundsätze 
über die lokale Kooperation 
nicht immer kooperations- und 
kommunikationsfördernd gestal­
tet sind. 

Empfehlung: 
Es wird empfohlen, die Befähi­
gung zur Kooperation mit ande­
ren Einrichtungen und Diensten, 
mit Kollegen und Patienten ge­
zielt durch Fortbildungsangebo­
te zu fördern, die zur Unterschei­
dung zwischen persönlichen, 
berufsfachlichen und strukturell 
begründeten Grenzen der eige­
nen Arbeit befähigen. 

Dazu sind Fortbildungsangebote 
erforderlich, die allen Beschäf­
tigten mehr Kenntnisse über die 
Kompetenzen und Grenzen des 
eigenen Berufs im Gesamtgefü­
ge der angrenzenden und ver­
wandten Berufe, über gesund­
heitspolitische Strukturen, Rechts­
grundlagen und Betriebswirt­
schaft vermitteln. Zur psychi­
schen Stabilisierung und persönli­
chen Stützung der Beschäftigten 
im pflegerischen Bereich ist eine 
regelmäßige fachliche Beglei­
tung (Supervision, Bahnt-Grup­
pen) erforderlich. Ferner sind 
Fortbildungsangebote notwendig, 
die die Abgrenzungsfähigkeit 
gegenüber der Institution und 
den Patienten verbessern sowie 
die Konfliktfähigkeit aufbauen 
(z. B. über verbesserte Selbst­
und Fremdwahrnehmung). 

Es wird empfohlen, entspre­
chende Fortbildungsangebote 
berufsübergreifend durchzufüh­
ren, damit die Teilnehmerl -in­
nen Kooperation praktisch er­
proben und erfahren können 
und über die gemeinsame Betei­
ligung an Fortbildung zugleich 
Einsicht in die Kompetenzen der 
anderen Berufe des gemeinsa­
men Tätigkeitsfeldes erhalten. 

6. Berufliche Fortbildung zur Erwei­
terung der medizinisch-pflegeri­
schen Kenntnisse um präventive 
und rehabilitative Aspekte 
Prävention und Rehabilitation ha­
ben im pflegerischen Aufgaben­
verständnis der verschiedenen 

Berufsgruppen und in den ver­
schiedenen Sozialstationen ei­
nen sehr unterschiedlichen Stel­
lenwert. Sie werden entweder 
nicht als Aufgabe der Sozialsta­
tionen gesehen oder überwie­
gend unter rein medizinisch­
pflegerischen Gesichtspunkten 
betrachtet. Die festgestellten 
Handlungsdefizite bei der Pa­
tientenbetreuung werden durch 
das vorhandene Fortbildungsan­
gebot keinesfalls kompensiert, 
sondern eher noch fortge­
schrieben. 

Empfehlung: 
Prävention im Sinne gesund­
heits- und sozialpflegerischer 
Vorsorge und als Ergänzung 
oder Entsprechung zur Kranken­
beobachtung sowie Rehabilita­
tion und Reaktivierung sollen 
die Eigenständigkeit erhalten, 
damit die Patienten in der häusli­
chen Umgebung bleiben kön­
nen. Deshalb wird empfohlen, 
durch entsprechende Fortbil­
dungsmaßnahmen eine Erweite­
rung der medizinisch-pflegeri­
schen Kenntnisse um präventive 
und rehabilitative Inhalte anzu­
streben, die nicht nur der kör­
perlichen, sondern auch der 
mentalen und sozialen Mobilisie­
rung und Stabilisierung dienen. 
Für die Umsetzung der Inhalte 
sind bei der Berechnung der 
verfügbaren Pflegezeiten ent­
sprechende Tätigkeiten, wie 
beispeilsweise Gesprächsfüh­
rung und Selbsthilfetraining, zu 
berücksichtigen. 

7. Verbesserung der organisatori­
schen und finanziellen Rahmen­
bedingungen für die Fortbil­
dungsteilnahme 
Immer noch scheitert die Teil­
nahme an beruflicher Fortbil­
dung vielfach aus arbeitsorgani­
satorischen und finanziellen 
Gründen. Deshalb kommt 
Teilnahme- und Durchführungs­
regelungen große Bedeutung 
zu. Außerdem darf sich eine ge­
zielte berufliche Fortbildung 
nicht allein an individuellem In­
teresse ausrichten, vielmehr 
sind konzeptionelle Grundlagen 
zur Fortbildung erforderlich. 
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Empfehlung: 
Es wird die Erarbeitung einer 
Fortbildungskonzeption über 
Teilnahme- und Durchführungs­
bedingungen mit Richtlinien hin­
sichtlich Häufigkeit der Freistel­
lung, Vertretungsregelung und 
Modalitäten der Kostenübernah­
me, einem zeitlichen Mindestum­
fang der Freistellung sowie mit 
Angaben zu einem inhaltlichen 
Mindestkanon und arbeitsorga­
nisatorische Regelungen für in­
terne Fortbildung (Arbeitsgrup­
pen für besondere Aufgaben, 
berufsübergreifende Dienstbe­
sprechungen mit einem ständi­
gen Tagesordnungspunkt .. Be­
richt der Fortbildungsteilnehmer 
und Bericht der Leitung über 
neue Angebote'') empfohlen. 

8. Einrichtung kommunaler bzw. 
regionaler Arbeitsgemeinschaf­
ten für die berufl. Fortbildung 
des Personals von Sozialstationen 
Aufgrund des erheblichen regio­
nalen und trägerspezifischen 
Gefälles im vorhandenen Fortbil­
dungsangebot sollte auf kommu­
naler bzw. regionaler Ebene 
nach Wegen gesucht werden, 
Gremien zu initiieren, in denen 
die Beteiligten in freiwilliger, 
den Pluralismus der Träger wah­
render Zusammenarbeit auf 
eine Optimierung des Fortbil­
dungsangebots hinwirken und 
zur Überwindung noch beste­
hender Hürden, die beispiels­
weise z. Z. hinsichtlich der Finan­
zierung, der erforderlichen Per­
sonalkapazitäten sowie im orga­
nisatorischen Bereich liegen, ge­
meinsam nach alternativen Lö­
sungswegen suchen. 

Empfehlung: 
Es wird die Einrichtung von kom­
munalen bzw. regionalen Ar­
beitsgemeinschaften für die be­
rufliche Fortbildung des Perso­
nals von Sozialstationen empfoh­
len. Mit gemeinsamen Fortbil­
dungsprogrammen schaffen sie 
Transparenz und sorgen für ein 
ausgeglichenes Angebot ent­
sprechend dem regional- und 
kommunalspezifischen Bedarf. 
Im Rahmen dieser Zusammenar­
beit sollen kostengünstige be-
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rufsbegleitende Fortbildungsan­
gebote vor Ort organisiert, Über­
schneidungen und Doppelange­
bote vermieden, Kosten gesenkt 
sowie Räumlichkeiten, Trans­
portmittel usw. optimaler genutzt 
werden. Die kommunale bzw. re­
gionale Kooperation erleichtert 
die Durchführung von Fortbil-

dung auch für solche Sozialsta­
tionen, die aufgrund ihrer regio­
nalen Lage oder trägerspezifi­
schen Situation über kein ausrei­
chendes Fortbildungsangebot 
verfügen und erleichtert es, den 
sehr unterschiedlichen Bedürf­
nissen der Beschäftigten zu ent­
sprechen. 

Schwerpunkte für die Medienforschung des 
Bundesinstituts für Berufsbildung 

Die Aufgabe des Bundesinstituts 
für Berufsbildung, .. Bildungstech­
nologie durch Forschung zu för­
dern'' (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BerBiFG), 
hat zu einer Vielzahl von Medien­
entwicklungen geführt. die insge­
samt einem Bedarf der Berufsbil­
dungspraxis entsprechen. 

Die Arbeiten des Bundesinstituts 
müssen jedoch immer wieder -
auch nach dem Prinzip der Subsi­
diarität- daraufhin überprüft wer­
den, ob sie die größtmögliche 
Wirksamkeit entfalten. 

Der Hauptausschuß hat sich mit 
den Schwerpunkten der Medien­
forschung in den 90er Jahren be­
faßt und stellt dazu folgendes fest: 

Die Schwerpunkte der Medienfor­
schung müssen dem besonders 
dringenden Bedarf der Berufsbil­
dungspraxis immer wieder ange­
paßt werden. Der Bedarf wird ge­
prägt durch die strukturelle und 
sektorale Entwicklung, die Verän­
derung des Qualifikationsbedarfs, 
durch neue Techniken und Arbeits­
organisationsformen, die Qualifi­
zierung besonderer Personen­
gruppen und durch die Notwen­
digkeit der Vermittlung von Fertig­
keiten, Kenntnissen und Erfahrun­
gen auf dem Gebiet des Umwelt­
schutzes. Veränderungen in der 
Berufsbildungspraxis aufgrund 
technischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Entwicklungen 
fordern von den qualifizierten 
Fachkräften in stärkerem Maße als 
bisher neben Fachkompetenz auch 
Methoden- und Sozialkompetenz. 
Medien müssen den Erwerb die-

ser Kompetenzen unterstützen. Bei 
Projekten der Medienforschung 
und den dabei angestrebten Er­
gebnissen ist in diesem Sinne prin­
zipiell die Vermittlung von fach­
übergreifenden (sozialkommunika­
tiven und technologischen) Qualifi­
kationen zu berücksichtigen. 

Medienprojekte sollen ferner dar­
auf abzielen, solche Aus- und Wei­
terbildungsphasen und -prozesse 
bevorzugt zu unterstützen, deren 
Lerninhalte auf andere Weise nicht 
oder nur schwer zu vermitteln und 
zu veranschaulichen sind, sei es 
wegen steigender fachtheoreti­
scher Anforderungen oder wegen 
des Einsatzes komplexer Technolo­
gien. Damit sollen Anschaulichkeit, 
Verständlichkeit und Systematik 
der Ausbildung verbessert. die 
Lernmotivation erhöht und so ins­
besondere auch der Lernerfolg 
von Auszubildenden mit unter­
schiedlicher allgemeiner Vorbil­
dung in anerkannten Ausbildungs­
berufen sichergestellt werden. 

Als Akzente zukünftiger Medien­
entwicklung sind anzusehen: 
- Förderung von Handlungsfähig­

keit in Arbeitszusammenhän­
gen; integrative Vermittlung be­
rufsspezifischer und berufs­
übergreifender Qualifikation; 
Erarbeitung von Konzepten/ 
Medien, die diesen neuen Qua­
lifikationsanforderungen und 
dem Ziel der Persönlichkeitsent­
wicklung dienen. 

- Stärkere Integration von Inhal­
ten des Umweltschutzes in die 
Medienforschung mit dem Ziel, 
in der Berufsbildung die Fähig-
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